
Gesetzblatt Teil II Nr. 70 — Ausgabetag: 5. Juli I960 149

Mengen, Zeiten und Werten nachzuweisen und die Kon
trolle der Erfüllung der Planaufgaben zu sichern.

(1) Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik hat 
den Inhalt der Berichterstattung des kommenden Jah
res für alle Ebenen der Volkswirtschaft in Abstimmung 
mit den Staats- und Wirtschaftsorganen bis zum
30. Juni des laufenden Jahres festzulegen und die kurz
fristige und rationelle Durchführung der Berichterstat
tung zu sichern. Die Staats- und Wirtschaftsorgane ha
ben deshalb Veränderungen ihres periodischen zahlen
mäßigen Informationsbedarfes für das Folgejahr bis 
zum 30. April des laufenden Jahres bei der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik anzumelden.

(5) Uber die Veränderungen der Berichterstattung für 
das kommende Jahr sind die Betriebe im III. Quartal 
zu informieren.

§17

(1) Festlegungen zur Berichterstattung gemäß § 16 
Abs. 4 sind für das laufende Jahr grundsätzlich nicht 
zu verändern.

(2) Werden von den zentralen Staatsorganen wirt
schaftspolitische Maßnahmen beschlossen, in deren Aus
wirkung Veränderungen der Berichterstattung oder an
derer Bestandteile des einheitlichen Systems von Rech
nungsführung und Statistik notwendig werden, sind 
diese Veränderungen als Bestandteil in den jeweiligen 
Beschluß aufzunehmen, zu begründen und Vorschläge 
zur Sicherung der Vergleichbarkeit mit den Angaben 
zurückliegender Zeiträume vorzulegen.

(3) Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik ist verpflichtet, mit dem Inkrafttreten der von 
den zentralen Staatsorganen beschlossenen wirtschafts
politischen Maßnahmen die notwendigen Veränderun
gen im einheitlichen System von Rechnungsführung und 
Statistik einzuleiten und die Vergleichbarkeit weitge
hend zu sichern.

§18

(1) Die Berichterstattung hat grundsätzlich über einen 
Informationskanal zu erfolgen, für den in der Regel die 
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik verantwort
lich ist. Mit der Berichterstattung wird der ständige pe
riodische zahlenmäßige Informationsbedarf aller Or
gane weitgehend abgedeckt.

(2) Ist es volkswirtschaftlich rationell und zweck
mäßig, kann nach Vereinbarung die Verantwortung für 
die Berichterstattung bestimmter Teile der Informa
tionen anderen Staatsorganen übertragen werden.

(3) Für die Koordinierung der Berichterstattung 
einschließlich der Teile der Berichterstattung, die an
deren Staatsorganen verantwortlich übertragen wurden, 
ist die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik ver
antwortlich. Die Staatliche Zentralverwaltung für Sta
tistik hat mit diesen Staatsorganen entsprechende Ver
einbarungen abzuschließen.

(4) Die Berichterstattung ist so zu organisieren, daß 
bei geringstem Aufwand an gesellschaftlicher Arbeit 
die Aggregation zahlenmäßiger Informationen von den 
Betrieben bis zu den zentralen Staatsorganen auf der 
Grundlage eines rationellen Informationsflusses für die 
Zweige und Bereiche sowie die Kreise und Bezirke

gesichert wird und die Staats- und Wirtschaftsorgane 
von slatistisch-technischen Arbeiten weitgehend befreit 
werden.

(5) Unter Wahrung des Grundsatzes der einmaligen 
Erfassung, Aufbereitung und Darstellung gleicher Pro
zesse ist eine doppelte Berichterstattung gleicher Kenn
ziffern zu vermeiden. Sie ist nur dann statthaft, wenn 
sie dem festgelegten rationellen Informationsfluß ent
spricht und eine zwingende volkswirtschaftliche Not
wendigkeit vorliegt.

§ 19

(1) Die von den Betrieben, Wirtschafts- und Staats
organen aller Bereiche der Volkswirtschaft aufzustel
lenden Abschlußdokumente des jeweiligen Jahres sind 
wichtige Bestandteile der Berichterstattung.

(2) Der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Ver
lustrechnung wird durch den Minister der Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Leiter der Staatlichen Zentral
verwaltung für Statistik festgelegt. Die gesamte Metho
dik sowie der Inhalt weiterer Abschlußdokumente 
werden vom Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik im Einvernehmen mit den Leitern der zu
ständigen Staats- bzw. Wirtschaftsorgane festgelegt. 
Durch diese Festlegungen werden die gesetzlichen Be
stimmungen über die staatliche Finanzrevision nicht 
berührt.

(3) Der Minister der Finanzen legt in Abstimmung 
mit dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik Umfang und Inhalt der Abschlußdokumente 
für die Einrichtungen und Organe des Finanzsystems 
fest.

(4) Die in den Abschlußdokumenten nachgewiesenen 
Kennziffern müssen durch Saldenlisten, Inventurpro
tokolle und sonstige beweiskräftige Unterlagen, die den 
Bedingungen der Ordnungsmäßigkeit entsprechen, be
legt werden.

(ä) Für die ordnungsgemäße Aufstellung der Ab
schlußdokumente sind die Leiter der Betriebe und Wirt
schaftsorgane dem Leiter des zentralen Staatsorgans 
bzw. des übergeordneten Organs verantwortlich.

(6) Die Abschlußdokumente sind Grundlage für die 
Jahresrechenschaftslegung der Leiter der Betriebe bzw. 
der Leiter der nach der wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung arbeitenden Wirtschaftsorgane vor den Werktä
tigen und den Leitern der zentralen Staatsorgane bzw. 
übergeordneten Organe.

§20

(1) Neben der Berichterstattung ist durch die Leiter 
der zentralen Staatsorgane für ihren Bereich ein opera
tives Informationssystem aufzubauen.

(2) Die Leiter der zentralen Staatsorgane haben für 
ihren Bereich festzulegen, über welche wichtigen spe
ziellen ökonomischen und technischen Probleme bei 
ihrem Auftreten kurzfristige Informationen erforder
lich sind.


